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Finanzministerium  |  Postfach 71 27  |  24171 Kiel Staatssekretär 

An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Lars Harms, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

nachrichtlich: 
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 

15.03.2023 

Information über den Ankauf der Liegenschaft Finanzamt Plön, Fünf-Seen-Allee 1 in 
Plön 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

mit Umdruck 15/1684 stimmte der Finanzausschuss in 12/2001 dem Abschluss eines Miet-
vertrags für die obenstehende Liegenschaft über die Dauer von 20 Jahren mit der Möglich-
keit des Erwerbs nach Ablauf der Mietzeit durch das Land oder einen vom Land benannten 
Dritten zu. Der geschlossene Mietvertrag enthält u.a. eine Kaufverpflichtung nach einer 
Laufzeit von 30 Jahren sowie die zusätzliche Option eines vorzeitigen Erwerbs nach 20 
Jahren. Die laufende Bauunterhaltung ist seit Bezug der Liegenschaft für das Land verpflich-
tend. 

Das Land beabsichtigt, die Liegenschaft zu erwerben. Im Rahmen einer Wirtschaftlich-
keitsuntersuchung durch die GMSH wurde festgestellt, dass die Ausübung der Kaufoption 
nach 20 Jahren Laufzeit zum 28.02.2023 mit einem monetären Vorteil in Höhe von ca. 1,8 
Mio. € höchst wirtschaftlich ist. Hierbei wurden die Mietzahlungen bis zum Mietende in 
2033 dem Kaufpreis in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro zum o.g. Stichtag gegenübergestellt. 
Dem Eigentümer wurde am 2. Januar 2023 ein notariell beurkundetes Kaufangebot über-
sandt. Der Ankauf war zum 28.02.2023 angedacht. Eine Nachfrist hat der Eigentümer ver-
streichen lassen und seine Annahme bisher nicht erklärt. Daher wurde die GMSH mit der 
gerichtlichen Durchsetzung des Anspruchs auf Ankauf der Liegenschaft beauftragt. Die 
weitere Anmietung der Liegenschaft durch das Land ist Folge der Nichtannahme des 
Kaufangebotes. 
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Die Finanzierung des Kaufpreises wurde mit der Inanspruchnahme von Verpflichtungser-
mächtigungen, die im Rahmen der Deckungsfähigkeit im Kapitel 1221 umgesetzt wurden, 
sichergestellt.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Oliver Rabe  
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Anhang 1 

 

Hier: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: 

 

Die Endscheidung, ob der Erwerb einer Immobilie sich gegenüber den Mietzahlungen 
wirtschaftlich darstellt, wird primär auf Basis der Barwertmethode festgestellt. 

     
Wirtschaftlichkeit der Kaufoption: 

     
        2.109.892,76 €  Darlehensvaluta Vermieter per 28.02.2023 
        3.946.785,03 €  abgezinste Zahlungsreihe 

     

        1.836.892,27 €  wirtschaftlicher Vorteil Kauf (Barwertmethode) 

     
 

Erläuterung: 

Die verwendete Barwertmethode ist ein finanzmathematisches Berechnungsmodell, 
welches eine in der Zukunft erwartete Zahlungsreihe (in diesem Fall die Mieten) auf 
einen heutigen Wert abdiskontiert, um eine Vergleichbarkeit mit einer heutigen 
Zahlung (in diesem Fall der Kaufpreis) zu ermöglichen. 

Die Abdiskontierung kann man wie eine Zinsberechnung verstehen, nur in der anderen 
Richtung. Bei einer Zinsberechnung wird die heutige Zahlung mit einem Zins 
multipliziert, um eine Zahlung in der nächsten Periode zu erhalten. Dies wird für die 
Zahlung für alle Perioden fortgesetzt, um eine Zahlung in die Zukunft fortzuschreiben. 
Bei der Abdiskontierung wird diese Berechnung umgekehrt, um aus zukünftigen 
Zahlung eine heutige zu erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








